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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Emmendingen – Bauleitplanung 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.1.1 Planunterlagen, Allgemeines 

Die Planung ist städtebaulich nachvoll-
ziehbar und begründet. Durch die Ände-
rung des Flächennutzungsplans wird die 
Grundlage dafür geschaffen, dass der sich 
im Parallelverfahren befindende Bebau-
ungsplan „Riedweiden/Sattler-Breite III“ 
vollständig aus den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplans entwickelt werden 
kann. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.1.2 Weiteres Verfahren  

A.1.2.1 Bei der nächsten Verfahrensstufe der öf-
fentlichen Auslegung des Bauleitplanent-
wurfes sind außer den üblichen Unterla-
gen, die zum Änderungsentwurf eines 
Bauleitplanes gehören, einschließlich des 
Umweltberichtes, auch die nach Ihrer Ein-
schätzung wesentlichen, bereits vorlie-
genden umweltbezogenen Stellungnah-
men und Gutachten für die Dauer von 30 
Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes für die Dauer einer angemesse-
nen längeren Frist, im Internet zu veröf-
fentlichen. Dazu gehört ferner die Angabe, 
welche Arten umweltbezogener Informati-
onen verfügbar sind (siehe § 3 Abs. 2 
BauGB). Hierauf ist in der öffentlichen Be-
kanntmachung der Auslage hinzuweisen. 

Hierzu wird auf ein Urteil des Verwaltungs-
gerichtshofes Mannheim vom 12.06.12, 
AZ: 8 S 1337/10 (sowie auf die Bestäti-
gung dieses Urteil durch das Bundesver-
waltungsgericht vom 18.07.2013 (AZ: 4 
CN 3.12)), wonach es ...“ausreichend, 
aber auch erforderlich ist, die vorhande-
nen Unterlagen der umweltbezogenen In-
formationen nach Themenblöcken zusam-
menzufassen und diese in einer schlag-
wortartigen Kurzcharakterisierung zu be-
zeichnen. 

Diesen Anforderungen ist nicht genügt, 
wenn in dem Bekanntmachungstext ledig-
lich auf ein artenschutzrechtliches Gutach-
ten sowie auf den Umweltbericht hinge-
wiesen wird, die in letzterem enthaltenen 
umweltbezogenen Informationen aber 

Die Stadt bedankt sich für die Hinweise. Die forma-
len Anforderungen bei der Bekanntmachung sowie 
der Durchführung der Offenlage werden im weiteren 
Verfahren berücksichtigt. 
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nicht mit einer themenbezogenen Kurz-
charakterisierung bezeichnet werden“.... 

Wie eine solche Zusammenfassung im 
Einzelnen auszusehen hat, hängt wesent-
lich von den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls ab. Entscheidend ist stets, ob 
die bekannt gemachten Umweltinformatio-
nen ihrer gesetzlich gewollten Anstoßfunk-
tion gerecht werden. Das kann im Einzel-
fall bereits bei einer schlagwortartigen Be-
zeichnung behandelter Umweltthemen der 
Fall sein. Abstrakte Bezeichnungen rei-
chen aber dann nicht aus, wenn sich da-
runter mehrere konkrete Umweltbelange 
subsumieren lassen. In diesem Fall bedarf 
es einer stichwortartigen Beschreibung 
der betroffenen Belange und unter Um-
ständen sogar eine Kennzeichnung der 
Art ihrer Betroffenheit. Die in § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB enthaltene Liste von Umweltbe-
langen kann hierbei grundsätzlich nicht 
mehr als eine Gliederungshilfe sein, weil 
die bekanntzumachenden Umweltinforma-
tionen stets nur den konkret vorliegenden 
Stellungnahmen und Unterlagen entnom-
men werden können. 

Es wird darauf hingewiesen, dass zusätz-
lich zur Veröffentlichung im Internet eine 
oder mehrere andere leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeiten, zur Verfügung zu 
stellen sind. Die Bekanntmachung muss in 
allen Gemeinden des Verbandes erfolgen. 
Hierauf ist in der öffentlichen Bekanntma-
chung zur Offenlage entsprechend hinzu-
weisen. Die öffentliche Auslegung der Un-
terlagen darf für den Bürger nicht unzu-
mutbar erschwert werden. Aus diesem 
Grund empfehlen wir, die Unterlagen in al-
len Gemeinden des Verbandes auszule-
gen. Hierauf ist in der öffentlichen Be-
kanntmachung dann ebenfalls hinzuwei-
sen. 

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind die 
Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung be-
rührt werden kann, einzuholen. Dies be-
deutet, dass diejenigen Träger zu beteili-
gen sind, die möglicherweise berührt sein 
können. Von einer Beteiligung darf nur 
dann abgesehen werden, wenn das „Be-
rührtsein“ mit ausreichender Sicherheit 
auszuschließen ist. Wir bitten hier 
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insbesondere um Prüfung, ob alle angren-
zenden Gemeinden und Verbände berührt 
sein können und ggf. vollständige Beteili-
gung der betreffenden Stellen. 

A.1.2.2 Im Rahmen der nächsten Beteiligungs-
stufe wird um die Übersendung der Ergeb-
nisse der Behandlung der im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange gebeten. Dies kann auch in elekt-
ronischer Form erfolgen. 
Bei Änderung des Bauleitplanes nach der 
Offenlage ist § 4a Abs. 3 BauGB zu be-
achten. Unter Umständen ist eine zweite 
Offenlage durchzuführen. Bei einer einge-
schränkten neuen Offenlage sind die Ver-
änderungen gegenüber der 1. Planung 
kenntlich zu machen. 

Dies wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

A.1.2.3 Nach dem Abschluss des Verfahrens 
durch den Satzungsbeschluss, die ortsüb-
liche öffentliche Bekanntmachung und den 
Eintritt der Rechtskraft, bitten wir, uns fol-
gende Unterlagen zu senden: 

- Belege zu den öffentlichen Bekanntma-
chungen der Einladungen der öffentli-
chen Sitzungen der Gemeinderäte und 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 

- Protokolle der Beschlüsse der jeweili-
gen Gemeinderäte sowie des Gemein-
deverwaltungsverbandes zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes mit 
Vermerk zur Öffentlichkeit der Sitzun-
gen und zur Befangenheitsprüfung 

- Belege über die öffentlichen Bekannt-
machungen in den Amtsblättern des 
Gemeindeverwaltungsverbandes so-
wie der Veröffentlichung im Internet 

- Eingegangene Stellungnahmen (außer 
der des Landratsamtes) auch von den 
privaten Einwendern bzw. Hinweise, 
falls keine privaten Einwendungen ein-
gegangen sind 

- Zusammenstellung über die eingegan-
genen Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange und der Öffentlich-
keit mit der Abwägungsentscheidung 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 
und dem Feststellungsbeschluss 

- Eine Fassung der aktuellen, ausgefer-
tigten - also mit Unterschrift des 

Dies wird bei Bedarf bzw. nach Abschluss des Ver-
fahrens berücksichtigt. 
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Gemeindeverwaltungsverbandsvorsit-
zendem - versehenen Planunterlagen 

A.2 Landratsamt Emmendingen – Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.2.1 Im Rahmen der 26. punktuellen Änderung 
des FNP soll in Teningen-Köndringen eine 
Mischgebietsfläche in ein Wohngebiet um-
gewandelt werden. Ein zusätzlicher Flä-
chenverbrauch findet nicht statt. Zu den 
Unterlagen gehören unter anderem ein 
Flächensteckbrief und ein Umweltbericht. 
Beide Unterlagen sind methodisch korrekt 
bearbeitet und kommen zu nachvollzieh-
baren Ergebnissen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.2 Schutzgebiete, Streuobstbestände oder 
gesetzlich geschützte Biotope sind von 
der Planung nicht betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.3  Aufgrund der Habitatausstattung vor allem 
im westlichen Bereich des Plangebiets ist 
bei einer Bebauung mit dem Eintritt arten-
schutzrechtlicher Tatbestände zu rech-
nen. Vorgezogene artenschutzrechtliche 
Kompensationsmaßnahmen benötigen oft 
eine gewisse Reifungszeit, bevor sie wirk-
sam sind. Daher empfiehlt die UNB eine 
möglichst rasche Ermittlung der möglichen 
artenschutzrechtlichen Eingriffe und die 
schnelle Umsetzung der jeweiligen CEF-
Maßnahmen, um eine zügige Umsetzung 
eines Bebauungsplans nicht zu verzögern. 

Dies wird im Rahmen des Bebauungsplans berück-
sichtigt. 

A.2.4 Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung er-
folgt auf der Ebene des Bebauungsplans. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3 Landratsamt Emmendingen – Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Altlasten 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.3.1 Oberflächengewässer  

A.3.1.1 Starkregen: 

Die Ergebnisse des abgeschlossenen 
Starkregenrisikomanagements bzw. den 
vorliegenden Starkregengefahrenkarten 
sind in der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 6 
BauGB sowie in der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 BauGB mit zu berücksichtigen und 
sollten in die weitere Planung in Form 
starkregenangepasster Bauweise einflie-
ßen. Laut den Karten kommt es im betref-
fenden Bereich zu Überflutungen infolge 
von Starkregenereignissen. 

 

Dies wird auf der Ebene des Bebauungsplans ent-
sprechend berücksichtigt.  

A.3.1.2 Gewässerrandstreifen:  
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Das Plangebiet wird im Norden durch ein 
Gewässer (AWGN-Name: NN-BM4) be-
grenzt. Auf die Einhaltung des gesetzlich 
festgesetzten Gewässerrandstreifens 
(§ 38 Wasserhaushaltsgesetz i.V.m. § 29 
Wassergesetz BW) wird hingewiesen. Der 
Gewässerrandstreifen beträgt im Innenbe-
reich 5 m und bemisst sich ab der Bö-
schungsoberkante. 

Dies wird auf der Ebene des Bebauungsplans ent-
sprechend berücksichtigt.  

A.3.1.3 Überschwemmungsgebiet 

Das Gebiet liegt laut Hochwassergefah-
renkarten im HQextrem, sowie im „geschütz-
ten Bereich bei HQ100“. Ein festgesetztes 
Überschwemmungsgebiet (HQ100) liegt 
nicht vor. Aufgrund des verbleibenden Ri-
sikos wird das überplante Gebiet in den 
Hochwassergefahrenkarten entsprechend 
gekennzeichnet. 
Gemäß § 78b ist in Risikogebieten (HQext-

rem) der Schutz von Leben und Gesundheit 
sowie die Vermeidung erheblicher Sach-
schäden bei der Abwägung zur Aufstel-
lung oder Änderung von Bauleitplänen 
nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
gen. 
Nach § 78c ist die Errichtung neuer Heiz-
ölverbraucheranlagen in Risikogebieten 
(HQextrem) verboten, wenn andere weniger 
wassergefährdende Energieträger zu wirt-
schaftlich vertretbaren Kosten zur Verfü-
gung stehen oder die Anlage nicht hoch-
wassersicher errichtet werden kann. 
Sofern die oben genannte Abwägung zu 
dem Ergebnis kommt, hier eine Bebauung 
weiterhin zuzulassen, wird empfohlen, 
entsprechende Hinweise zur hochwasser-
angepassten Bauweise aufzunehmen: 

1. In Hochwasserrisikogebieten (HQext-

rem) sollen bauliche Anlagen nur in ei-
ner dem jeweiligen Hochwasserrisiko 
angepassten Bauweise nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Tech-
nik errichtet oder wesentlich erweitert 
werden (§ 78b WHG). Durch bauliche 
Maßnahmen und eine hochwasseran-
gepasste Bauweise und Nutzung kön-
nen Schäden an Bauvorhaben durch 
Überflutungen begrenzt oder gar ver-
mieden werden (Hinweis: Hochwas-
serfibel des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung). 
Entsprechende Vorkehrungen oblie-
gen den Bauherren. 

 

Dies wird auf der Ebene des Bebauungsplans ent-
sprechend berücksichtigt. 



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Emmendingen Stand: 02.03.2026 
26. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes 
  
Bereich Riedweiden / Sattler- Breite III, Gemeinde Teningen, OT Köndringen  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung Seite 7 von 18 

 
 

26-03-02 Abwägung Frühzeitige FNPÄ (26-01-16).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

2. Die Errichtung neuer Heizölverbrau-
cheranlagen in Risikogebieten ist ver-
boten, wenn andere weniger wasser-
gefährdende Energieträger zu wirt-
schaftlich vertretbaren Kosten zur Ver-
fügung stehen oder die Anlage nicht 
hochwassersicher errichtet werden 
kann. Sofern der Bau einer Heizölver-
braucheranlage vorgesehen ist, ist 
diese der zuständigen Behörde sechs 
Wochen vor der Errichtung mit den 
vollständigen Unterlagen und Nach-
weisen anzuzeigen. 

3. Für die Lagerung und den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gelten in 
Hochwasserrisikogebieten besondere 
Schutzvorschriften. 

Aufgrund des verbleibenden Hochwasser-
risikos muss damit gerechnet werden, 
dass nur ein eingeschränkter Versiche-
rungsschutz für die Gebäude gewährt 
wird. 

A.3.2 Grundwasser  

A.3.2.1 Keine grundsätzlichen Bedenken. Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.2.2 Das Plangebiet der 26. punktuellen Ände-
rung befindet sich innerhalb eines festge-
setzten Wasserschutzgebiets „WSG Mal-
terdingen TB Gewann Stöckfeld“, Zone 
IIIB. Vorgaben und Hinweise erfolgen über 
die Stellungnahme zum Bebauungsplan-
verfahren. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.3 Abwasser 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.4 Wasserversorgung 

Keine Anregungen oder Bedenken. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.5 Altlasten und Bodenschutz  

A.3.5.1 Altlasten- bzw. Altlastenverdachtsflächen 
sind für den Flächennutzungsplans im Be-
reich "Riedweiden / Sattler Breite III“ nicht 
bekannt (Bodenschutz- und Altlastenka-
taster, Stand 31.12.2022). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.5.2 Für die in Anspruch genommenen Böden 
bitten wir eine Eingriffs-Ausgleichsbilan-
zierung nach Vorgabe der Arbeitshilfe des 
Umweltministeriums „Das Schutzgut Bo-
den in der naturschutz-rechtlichen Ein-
griffsregelung“ durchzuführen. Nach der-
zeitiger Einschätzung ergibt sich ein 

Dies wird auf der Ebene des Bebauungsplans ent-
sprechend berücksichtigt.  
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wesentlicher Anteil des Ausgleichsdefizits 
aus den Eingriffen in den Boden. Boden-
bezogene Ausgleichsmaßnahmen (z.B. 
Bodenverbesserungen) sollten daher in 
Erwägung gezogen werden. 

Unter Umwelt-Daten und -Karten Online 
(UDO) stellt das Land BW Suchraumkar-
ten auf Gemeindeebene für potenziell ge-
eignete Bodenauftragsflächen zur Verfü-
gung. Auf diesen Flächen fachtechnisch 
sachgerecht ausgeführte Bodenaufträge 
können als Bodenverbesserung und damit 
als Kompensationsmaßnahme anerkannt 
werden. Sie bedürfen im Regelfall einer 
naturschutz- bzw. baurechtlichen Geneh-
migung. 

Kompensationsmaßnahmen, sofern sie 
bodenbezogen sind, bitten wir mit der un-
teren Bodenschutz- und Altlastenbehörde 
abzustimmen. 

Wird im Zug der Erschließungsmaßnah-
men als eigenständiges Vorhaben auf ei-
ner nicht versiegelten, nicht baulich verän-
derten oder unbebauten Fläche von mehr 
als 0,5 ha auf den Boden eingewirkt, so ist 
nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz (LBodSchAG) ein Boden-
schutzkonzept erforderlich. Wir bitten die 
Kommune um Prüfung und Beurteilung 
dieser Vorgabe. 

A.3.5.3 Zur Vermeidung und Verminderung der 
Auswirkungen auf den Boden während der 
Erschließung und anderer Bauphasen 
sind die technischen Regelwerke DIN 
19639 „Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben“, DIN 
19731 „Bodenbeschaffenheit-Verwertung 
von Bodenmaterial“, DIN 18915 „Vegetati-
onstechnik im Landschaftsbau - Bodenar-
beiten“ und Heft 10 des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg „Erhaltung 
fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei 
der Flächeninanspruchnahme“ sind unter 
anderem zu berücksichtigen. 

Dies wird auf der Ebene des Bebauungsplans be-
rücksichtigt. 

A.3.5.4 Zu Verminderung vermeidbarer Eingriffe 
in den Boden sollte auch die Einbindung 
einer bodenkundlichen Baubegleitung in 
Betracht gezogen werden. 

Der Hinweis wird im Flächensteckbrief ergänzt.  
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A.4 Landratsamt Emmendingen – Gewerbeaufsicht und Immissionsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.4.1 Zur 26. punktuellen Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Bereich „Riedwei-
den / Sattler Breite III“ Gemeinde Tenin-
gen, OT Köndringen, haben wir keine An-
regungen vorzubringen. Auf Bebauungs-
planebene wurde bereits eine schalltech-
nische Untersuchung erstellt, worin not-
wendige Schallschutzmaßnahmen aufge-
zeigt worden sind. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5 Landratsamt Emmendingen – Straßenbau 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.5.1 Der o.g. FNP liegt direkt an der Bundes-
straße 3. 

Gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) gilt entlang von Bundesstraßen 
eine Abbauverbotszone von 20 m. Dieser 
Abstand ist bei der weiteren Planung ent-
sprechend einzuhalten. 

Die Erschließung des Gebietes hat über 
das vorhandene Straßennetz zu erfolgen. 
Ein neuer Anschluss an die B 3 wird nicht 
gestattet. 

Dies wird auf der Ebene des Bebauungsplans ent-
sprechend berücksichtigt. Der Straßenabstand kann 
eingehalten werden. 

A.6 Landratsamt Emmendingen – Straßenverkehr 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.6.1 Aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde 
bestehen keine weiteren Bedenken oder 
Anmerkungen zur 26. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes. Die Stellungnahme 
des Straßenbauamtes ist zu beachten und 
zu berücksichtigen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.7 Landratsamt Emmendingen – Gesundheit 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.7.1 Hinweis: 

Das o.g. Vorhaben liegt im rechtskräftig 
ausgewiesenen Wasserschutzgebiet 
„Malterdingen TB Gewann Stöckfeld“ 
Zone IIIB. 

Wir setzen voraus, dass die Versorgungs-
sicherheit mit Trinkwasser aus der öffentli-
chen Wasserversorgung dauerhaft ge-
währleistet ist. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.8 Landratsamt Emmendingen – Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.8.1 Das o. g. Verfahren liegt außerhalb laufen-
der oder geplanter 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Flurneuordnungsverfahren. Aus Sicht der 
Flurneuordnung bestehen weder Anre-
gungen noch Bedenken. 

A.9 Landratsamt Emmendingen – Forstliche Belange 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.9.1 Im Planungsbereich liegen keine Waldflä-
chen gemäß § 2 LWaldG. Eine indirekte 
Betroffenheit von Waldflächen (z. B. Wald-
abstand, Ausgleichsmaßnahmen) ist in 
den zur Verfügung gestellten Unterlagen 
ebenfalls nicht erkennbar. Insofern sind 
forstrechtliche/-fachliche Belange nicht 
berührt. 

Im weiteren Verlauf ist eine Beteiligung 
der Forstverwaltung nur erforderlich, wenn 
eventuelle Planänderungen in ihren Aus-
wirkungen Waldfläche betreffen können 
(z.B. externe Ausgleichsmaßnahmen im 
Wald). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10 Landratsamt Emmendingen – Öffentliche Ordnung - Friedhofswesen 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

A.10.1 Aus bestattungsrechtlicher Sicht bestehen 
keine Bedenken, da das Plangebiet nicht 
in der Nähe der umliegenden Friedhöfe 
liegt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 25.06.2025) 

A.11.1 Geologische und bodenkundliche 
Grundlagen 

 

A.11.1.1 Geologie 

Die lokalen geologischen Verhältnisse 
können der digitalen Geologischen Karte 
von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (Ge-
oLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen 
werden. Nähere Informationen zu den li-
thostratigraphischen Einheiten bieten die 
geowissenschaftlichen Informationspor-
tale LGRBwissen und LithoLex. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.1.2 Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petro-
geochemischen Einheiten von Baden- 
Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer 
abrufbar. Nähere Informationen zu den ge-
ogenen Grundgehalten sind im geowis-
senschaftlichen Informationsportal LGRB-
wissen beschrieben. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.1.3 Bodenkunde  

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse 
sowie Bewertungen der natürlichen Bo-
denfunktionen nach § 2 Abs. 2 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) können 
in Form der Bodenkundlichen Karten 1 : 50 
000 (GeoLa BK50) eingesehen werden. 

Prinzipiell ist bei Planungsvorhaben ent-
sprechend § 2 Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den 
sparsamen und schonenden Umgang mit 
Boden zu achten. Dies beinhaltet u. a. die 
bevorzugte Inanspruchnahme von weni-
ger wertvollen Böden. Ergänzend dazu 
sollten Moore und Anmoore (u. a. als kli-
marelevante Kohlenstoffspeicher) sowie 
andere Böden mit besonderer Funktion als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
(vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung - Ar-
chivfunktion) bei Planvorhaben aufgrund 
ihrer Schutzwürdigkeit möglichst nicht in 
Anspruch genommen werden. 

Bodenkundliche Belange werden im Rah-
men der Anhörung zu konkreten Planun-
gen, wie z. B. Bebauungspläne, beurteilt, 
wenn Informationen zu Art und Umfang 
der Eingriffe vorliegen. Wir empfehlen das 
Schutzgut Boden frühestmöglich in der 
Planung vollumfänglich zu berücksichtig-
ten. 

A.11.2 Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein hydrogeologisches bzw. geotechni-
sches Übersichtsgutachten, Detailgutach-
ten oder ein hydrogeologischer bzw. geo-
technischer Bericht vorliegt, liegen die da-
rin getroffenen Aussagen im Verantwor-
tungsbereich des gutachtenden Ingenieur-
büros. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2.1 Ingenieurgeologie 

Ingenieurgeologische Belange werden im 
Rahmen der Anhörung zu konkreten Pla-
nungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, 
wenn Art und Umfang der Eingriffe in den 
Untergrund näher bekannt sind. Potenziell 
vorhandene oder nachgewiesene Geoge-
fahren (insbesondere Massenbewegun-
gen und Verkarstungsstrukturen) können 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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vorab in der Ingenieurgeologischen Ge-
fahrenhinweiskarte von Baden-Württem-
berg abgerufen werden. 

A.11.2.2 Hydrogeologie 

Auf die Lage des Planvorhabens in 
Schutzzone IIIB des festgesetzten Was-
serschutzgebietes „WSG-Malterdingen TB 
Gewann Stöckfeld“ (LUBW Nr.: 316-038) 
wird hingewiesen. Das Wasserschutzge-
biet entspricht nicht den aktuell gültigen 
Richtlinien und Kriterien und befindet sich 
derzeit in Überarbeitung. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2.3 Geothermie 

Informationen zu den oberflächennahen 
geothermischen Untergrundverhältnissen 
sind im Informationssystem „Oberflächen-
nahe Geothermie für Baden-Württemberg“ 
(ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste In-
formationen (Möglichkeiten und Ein-
schränkungen) zur geothermischen Nut-
zung des Untergrundes mit Erdwärmeson-
den und Erdwärmekollektoren. Bitte neh-
men Sie vor Verwendung des Informati-
onssystems die Erläuterungen zur Kennt-
nis. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2.4 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe) 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.3 Landesbergdirektion  

A.11.3.1 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder künstlich geschaffenen Alt-
hohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unter-
irdische Keller) betroffen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.4 Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung 
von Geologie-Daten nach Geologiedaten-
gesetz (GeolDG) 
Für geologische Untersuchungen und die 
daraus gewonnenen Daten besteht nach 
den Bestimmungen des Geologiedatenge-
setzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht 
gegenüber dem LGRB. Weitere 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Informationen hierzu stehen Ihnen im 
LGRBanzeigeportal zur Verfügung. 

Weitere Informationsquellen des LGRB im 
Internet 
Informationen zu den Untergrundverhält-
nissen sowie weitere raumbezogene Infor-
mationen können fachübergreifend und 
maßstabsabhängig der LGRBhomepage 
entnommen werden. Bitte nutzen Sie 
hierzu auch den LGRB-Kartenviewer so-
wie LGRBwissen. 

Insbesondere verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster. 

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles 
Merkblatt für Planungsträger. 

A.12 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 47.1 Baureferat Nord 
(Schreiben vom 04.07.2025) 

A.12.1 Das Plangebiet „Riedweiden/Sattler-
Breite III" grenzt an die B 3. Unsere Be-
lange sind daher berührt. Wir befinden uns 
auf freier Strecke außerhalb der OD. Wir 
weisen darauf hin, dass gemäß § 9 FstrG 
Hochbauten jeder Art in einer Entfernung 
bis zu 20 m, gemessen vom äußeren 
Rand der befestigten Fahrbahn, nicht er-
richtet werden dürfen. Gemeint sind damit 
bauliche Anlagen, die ganz oder teilweise 
über der Erdgleiche liegen, auf das Aus-
maß der Erhebung kommt es nicht an. 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zielt darauf ab, den Be-
reich des Anbauverbotes fern von bauli-
chen Anlagen zu halten, die nach ihrem 
Erscheinungsbild und ihrer Nutzung ge-
eignet sind, die Sicht der Verkehrsteilneh-
mer zu behindern und deren Aufmerksam-
keit auf sich zu lenken. Verboten ist bei-
spielsweise die Errichtung von Gebäuden, 
Kläranlagen, Verkaufsständen und -wä-
gen aber auch anderen fahrbaren Gegen-
ständen, wenn sie länger als kurze Zeit ab-
gestellt werden, Leitungsmasten, Pfosten, 
Werbeanlagen und Einfriedungsmauern. 
Stellplatzflächen und Lagerflächen sind 
auch als Hochbauten zu sehen und daher 
als unzulässig zu bewerten. 

Wir bitten Sie uns daher an der weiteren 
Planung zu beteiligen. 

Dies wird auf der Ebene des Bebauungsplans ent-
sprechend berücksichtigt. Der Straßenabstand kann 
eingehalten werden.  

A.13 Verband Region Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 18.06.2025) 

A.13.1 Die FNP-Änderung „Riedweiden/Sattler 
Breite III" umfasst einen Bereich von ca. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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0,7 ha und ändert eine Mischbaufläche M 
zu Wohnbaufläche W. 

Die Planänderung steht im Zusammen-
hang mit der Wohnbauentwicklung des 
Bebauungsplans „Riedweiden/Sattler 
Breite III", der einen Geltungsbereich von 
ca. 2,8 ha umfasst und auch für den Teil 
der FNP-Änderung (ca. 0,7 ha) ein Allge-
meines Wohngebiet WA festsetzt. 
Der überwiegende Teil des Bebauungs-
plans, der im Parallelverfahren aufgestellt 
wird, entwickelt sich aus dem FNP. 
Der kleine Teil der von Mischbaufläche zu 
Wohnbaufläche geändert werden muss 
orientiert sich im Wesentlichen zur Be-
standsbebauung und bildet eine sinnvolle 
Abrundung des Siedlungszusammen-
hangs. 

Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine Einwendungen. 

A.14 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 26.06.2025) 

A.14.1 Im Bereich des geplanten Wohngebietes 
Riedweiden/Sattler-Breite III ist auf FNP-
Ebene parallel zur Bundesstraße B3 ein 
Streifen mit einer Größe von ca. 0,73 ha 
als Mischbaufläche dargestellt. Laut Be-
gründung sollte durch die Darstellung der 
Mischbaufläche aufgrund vermutbarer 
Lärmkonflikte schon damals eine Abstu-
fung von gewerblichen Nutzungen südlich 
der B3 zu den Wohnnutzungen nördlich 
der B3 vorbereitet werden. Potenziellen 
Nutzungskonflikten soll nun jedoch anders 
begegnet bzw. entgegengewirkt werden 
und das gesamte Plangebiet für Wohnnut-
zungen verwendet werden. 

Zur Änderung der Misch- in Wohnbauflä-
che wären dann keine Bedenken zu äu-
ßern, wenn auf Bebauungsplanebene zur 
Offenlage sichergestellt ist, dass erforder-
liche Schallschutzmaßnahmen aus-
schließlich auf Seiten der neuen Wohnbe-
bauung und ausschließlich zu Lasten die-
ser wirksam festgesetzt und errichtet wür-
den und zudem für die bestehenden Ge-
werbebetriebe auch künftig noch Entwick-
lungsmöglichkeiten bestehen würden. 
Derzeit ist daher noch keine abschlie-
ßende Stellungnahme möglich. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Das Thema 
Lärmschutz wird auf der Ebene des Bebauungs-
plans entsprechend bearbeitet.  
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A.15 Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 03.06.2025) 

A.15.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im betroffenen Plangebiet sind Telekom-
munikationslinien der Telekom vorhanden. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese 
Telekommunikationslinien in ihrem Be-
stand und in ihrem weiteren Betrieb ge-
fährdet sind. 

Aus diesem Grunde bitten wir Sie um Be-
teiligung bei den weiteren Planungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Eine weitere Be-
teiligung wird zugesagt. 

A.16 terranets bw GmbH 
(Schreiben vom 17.06.2025) 

A.16.1 Wir bedanken uns für die Beteiligung an 
der punktuellen Änderung des o. g. Flä-
chennutzungsplans und teilen Ihnen mit, 
dass Leitungen und Anlagen unseres Un-
ternehmens nicht betroffen sind. 

Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist 
nicht erforderlich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.17 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 11.06.2025) 

A.17.1 Im Planbereich der o. a. Maßnahme ver-
laufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.18 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 06.06.2025) 

A.18.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Es-
sen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 

A.18.2 Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.19 Abwasserzweckverband Untere Elz 
(Schreiben vom 02.06.2025) 

A.19.1 Seitens des Abwasserzweckverbands Un-
tere Elz bestehen keine Bedenken bezüg-
lich der punktuellen Änderungen des Flä-
chennutzungsplans der VVG Emmendin-
gen "Riedweiden/Sattler-Breite III" in Kön-
dringen, da der Planbereich der Maß-
nahme außerhalb des Einzugsbereichs 
des Verbandssammlers liegt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Emmendingen – Abfallrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

B.2 Landratsamt Emmendingen – Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

B.3 Landratsamt Emmendingen – Kommunale Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

B.4 Landratsamt Emmendingen – Baurecht 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

B.5 Landratsamt Emmendingen – Kommunale Wirtschaftsförderung 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 

B.6 Landratsamt Emmendingen – Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 09.07.2025) 
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B.7 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz 
(Schreiben vom 07.07.2025) 

B.8 badenovaNETZE GmbH 
(Schreiben vom 06.06.2025) 

B.9 Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 
(Schreiben vom 01.07.2025) 

B.10 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 28.05.2025) 

B.11 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundewehr 
(Schreiben vom 28.05.2025) 

B.12 Stadt Emmendingen – Stadtentwicklung 
(Schreiben vom 28.05.2025) 

 

C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 

 

Private Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 


